
Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Fuß

24A 24.03.01.

24A 24.03.01.0
Fußwurzelprothesen mit flexiblem 

Innenschaft
985,00 € 00 7% Leistungsbeschreibung wie im Hilfsmittelverzeichnis

24A 24.03.01.1

Fußwurzelprothesen mit hoher 

Haftvermittlung und 

druckentlastender Bettung

985,00 € 00 7% Leistungsbeschreibung wie im Hilfsmittelverzeichnis

24A 24.03.02.

24A 24.03.02.0

Fußwurzelprothesen zur 

Lastverteilung, in 

Halbschalentechnik

1.553,91 € 00 7%

Die Prothese kann wahlweise aus Faserverbundwerkstoff oder Leder oder anderen Kunststoffen gefertigt werden. Sie beinhaltet alle Amputationshöhen, die eine 

Versorgung bis zum oberen Sprunggelenk ermöglichen. Die Prothese kann als Schlupfprothese oder auch mit einem Verschlusssystem oder Klappe versehen 

sein. Bei Bedarf ist die Prothese mit allen notwendigen Polsterungen und Bettungen versehen. Hier ist auch die Versorgung mit einem Mobilisator in den 

verschiedenen Fertigungstechniken gemeint. Die Position beinhaltet den Gipsabdruck sowie die Modellarbeiten und alle notwendigen Anproben und 

gegebenenfalls auch einen Testschaft. Die Position beinhaltet die komplette Kosmetik in der notwendigen technischen Ausstattung.

24A 24.03.02.1

Fußwurzelprothesen zur 

Lastverteilung, in 

Zweischalentechnik

1.553,91 € 00 7% dito wie 24.03.02.0

24A 24.03.02.2
Fußwurzelprothesen zur 

Lastverteilung, als Rahmenschaft
1.553,91 € 00 7% dito wie 24.03.02.0

24A 24.03.03.

24A 24.03.03.0

Fußwurzelprothesen zur 

Lastaufnahme, in 

Halbschalentechnik 

(Kondylenfassung)

2.061,27 € 00 7%

Die Prothese kann wahlweise aus Faserverbundwerkstoff oder Leder oder anderen Kunststoffen gefertigt werden. Sie beinhaltet alle Amputationshöhen die eine 

Versorgung bis zum Knie ermöglichen. Eine notwendige Kondylenbettung ist in der Position eingeschlossen. Die Prothese kann als Schlupfprothese oder auch mit 

einem Verschlusssystem oder Klappe versehen sein. Bei Bedarf ist die Prothese mit allen notwendigen Polsterungen und Bettungen versehen. Die Position 

beinhaltet den Gipsabdruck sowie die Modellarbeiten und die erste Anprobe und gegebenenfalls auch einen Testschaft. Die Position beinhaltet die komplette 

Kosmetik in der notwendigen technischen Ausstattung. Sollten Fuß- oder Gelenkpassteile zum Einsatz kommen werden diese mit EK + 20% angesetzt. Sollten 

weitere Anproben notwendig sein sind diese mit der Position Anproben mit Begründung per KV zu beantragen.

24A 24.03.03.1

Fußwurzelprothesen zur 

Lastaufnahme, in 

Zweischalentechnik 

(Kondylenfassung)

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.03.03.0

24A 24.03.03.2

Fußwurzelprothesen zur 

Lastaufnahme, als Rahmenschaft 

(Kondylenfassung)

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.03.03.0

24A 24.03.04.

24A 24.03.04.0
Interimsversorgungen für 

Fußwurzelamputation
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7% Leistungsbeschreibung wie im Hilfsmittelverzeichnis

24A 24.03.19.

24A 24.03.19.0

Energierückgebende Federelemente 

für Mittelfuß- und 

Fußwurzelprothesen

EK+20%+AZ*54,50€ 00 7% Leistungsbeschreibung wie im Hilfsmittelverzeichnis

24B 24.04. Knie

24B 24.04.01.

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

Knieexartikulationsschaftsysteme, geschlossen

Fußwurzelprothesen mit freiem Sprunggelenk (Chopart u.a.) 

Fußwurzelprothesen, sprunggelenkübergreifend, zur Lastverteilung 

Fußwurzelprothesen, sprunggelenkübergreifend, zur Lastaufnahme 

Sonstige Fußwurzelprothese

Zusätze für Mittelfuß- und Fußwurzelprothesen 
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.04.01.0
Knieexartikulationsschaftsysteme, 

geschlossen, aus FVW
1.811,12 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff bei Bedarf mit gefenstertem Schaft sowie einen Testschaft und zwei Anproben. Sollten 

weitere Anproben notwendig sein können diese mit der Anorobeposition gesondert mit Begründung beantragt werden. Die Wahl des notwendigen Schaftsystems 

obliegt dem Leistungserbringer. Der Schaftposition ist die Position des Weichwandinnentrichters hinzuzufügen. Sollte die Prothese in Linertechnik gearbeitet 

werden ist die Position Liner an zu setzen. Innerhalb der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen, die über 5 % Umfangsveränderungen 

aufweisen.

Werden zusätzliche Diagnoseschäfte benötigt sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusätze sind abrechenbar 

wenn benötigt ein Weichwandinnentrichter sowie die notwendige Kosmetik.

Wird die Prothese in Linertechnik gefertigt ist die Linerposition anzusetzten, welche die notwendigen Mehrarbeiten in Linertechnik sowie den Zuschnitt des Liners 

beinhaltet.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades.

24B 24.04.01.1
Knieexartikulationsschaftsysteme, 

geschlossen, aus Leder (gewalkt)
1.811,12 € 00 7% dito wie 24.04.01.0

24B 24.04.02.

24B 24.04.02.0
Knieexartikulationsschaftsysteme in 

Rahmenschafttechnik, aus FVW
1.811,12 € 00 7% dito wie 24.04.01.0 jedoch zusätzlich Rahmentechnik 24.04.05.0

24B 24.04.04.

24B 24.04.04.0
Weichwandinnenschäfte 

(Softsocket)
339,70 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle Materialien und Arbeiten zur Herstellung eines Weichwandinnentrichter aus Polstermaterial ( z.B. Tepefom ) oder Gummi mit Bezügen, 

wenn notwendig, für Knieexprothesen bei Anfertigung eines Prothesenschaftes.

24B 24.04.05.

24B 24.04.05.0
Flexible Innenschäfte aus Kunststoff 

(tiefgezogen)
458,30 € 00 7%

24B 24.04.06.

24B 24.04.06.0
Kammerkonstruktionen, supra-

kondylär, mit zwei Kammern
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.04.07.

24B 24.04.07.0
Interimsschäfte für 

Knieexartikulationsschäfte
2.672,92 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff bei Bedarf mit Innentrichter, sowie alle notwendigen Testschäfte und Anproben für die Zeit 

von 6 Monaten. Anproben und Arbeiten in Kliniken oder bei Hausbesuchen werden nicht gesondert vergütet sondern sind enthalten. Die Wahl des notwendigen 

Schaftsystems obliegt dem Leitungserbringer. Der Schaft kann auch in Linertechnik gefertigt werden, dann ist der notwendige Liner mit 20% Aufschlag dem KV 

hinzu zu rechnen. Innerhalb der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen die  über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Die Struktur und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet und können wahlweise mit 35 % Leihgebühr oder zu 100 % in Ansatz gebracht werden. 

Einzige Ausnahme sind Schaftadapter welche bei Fertigung eingegossen werden und somit voll zu berechnen sind. Die Entscheidung des Angebotes obliegt dem 

Leistungserbringer. Die Entscheidung der Durchführung von Leihsystem oder Komplettkauf obliegt dem Kostenträger. Werden Bauteile, welche in der 

Interimsprothese mit 35 % Leihgebühr angesetzt waren in der endgültigen Versorgung weiterverwendet, sind die restlichen 65 % in Ansatz zu bringen.

24B 24.04.07.1 Diagnoseschäfte 398,30 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung eines Diagnoseschaftes aus Kunststoff Klarsichtmaterial (z.B. Thermolyn) im Zuge der Anfertigung von Knieexprothesen 

und beinhaltet alle zur Anfertigung notwendigen Arbeiten und Anproben sowie Änderungen im Zuge der Anproben. In der Schaftgrundposition ist immer der erste 

Diagnoseschaft enthalten, zusätzliche Diagnoseschäfte müssen gesondert mit Begründung per KVA beantragt werden.

Sonstige Knieexartikulationsschaftsysteme

Knieexartikulationsschaftsysteme in Rahmenschafttechnik

Weichwandinnenschäfte für Knieexartikulationsschaftsysteme

Flexible Innenschäfte für Knieexartikulationsschaftsysteme (Rahmenschafttechnik)

Kammerkonstruktionen bei Volumenschwankungen für Knieexartikulationsschaftsysteme
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.04.09.

24B 24.04.09.0
Zusätze für 

Knieexartikulationsschaftsysteme
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.05. Hüfte

24B 24.05.01.

24B 24.05.01.0
Hüftexartikulationsschäfte, 

geschlossen, aus FVW
3.713,77 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft beckenumfassend aus Faserverbundwerkstoff mit allen notwendigen Stumpfbettungen und Polsterungen, bei Bedarf 

mit gefenstertem Schaft sowie einen Testschaft und vier Anproben, sowie Gipsabdruck und allen Modellarbeiten. Sollten weitere Anproben notwendig sein können 

diese mit der Anprobeposition gesondert mit Begründung beantragt werden. Die Wahl des notwendigen Schaftsystems obliegt dem Leistungserbringer. Der 

Schaftposition ist bei Bedarf die Position des flexiblen Innentrichters hinzu zu fügen.  Innerhalb der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf 

Veränderungen, die über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Werden zusätzliche Diagnoseschäfte benötigt sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusätze sind abrechenbar 

wenn benötigt einen flexibler Innentrichter sowie die notwendige Kosmetik.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades.

24B 24.05.01.1

Hüftexartikulationsschäfte, 

geschlossen, aus FVW, 

sitzbeinumgreifend

3.713,77 € 00 7% dito wie 24.05.01.0

24B 24.05.01.2
Hüftexartikulationsschäfte, 

geschlossen, aus Leder (gewalkt)
3.713,77 € 00 7% dito wie 24.05.01.0

24B 24.05.02.

24B 24.05.02.0
Hüftexartikulationsschäfte als 

Rahmenschaft, aus FVW
3.713,77 € 00 7% dito wie 24.05.01.0

24B 24.05.02.1

Hüftexartikulationsschäfte als 

Rahmenschaft, aus FVW, 

sitzbeinumgreifend

3.713,77 € 00 7% dito wie 24.05.01.0

24B 24.05.03.

24B 24.05.03.0
Hemipelvektomieschäfte, 

geschlossen, aus FVW
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.05.03.1
Hemipelvektomieschäfte, 

geschlossen, aus Leder (gewalkt)
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.05.04.

24B 24.05.04.0
Flexible Innenschäfte aus Kunststoff 

(tiefgezogen)
728,65 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung eines flexiblen Innenschaftes aus Kunststoff, für Hüftexprothesen mit allen notwendigen Arbeiten zur Herstellung in 

Verbindung mit der Anfertigung eines Hüftexschaftes.

24B 24.05.05.

24B 24.05.05.0
Weichwandinnenschäfte für 

Hüftschaftsysteme
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.05.06.

24B 24.05.06.0 Interimsschäfte bei Hüftexartikulation EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.05.06.1 Interimsschäfte bei Hemipelvektomie EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

Flexible Innenschäfte für Hüftschaftsysteme

Weichwandinnenschäfte für Hüftschaftsysteme

Sonstige Hüftschaftsysteme

Zusätze für Knieexartikulationsschaftsysteme

Hüftexartikulationsschäfte, geschlossen

Hüftexartikulationsschäfte als Rahmenschaft

Hemipelvektomieschäfte, geschlossen
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.05.07.

Silikoninnenschäfte bei 

Hüftexartikulation und 

Hemipelvektomie

24B 24.05.07.0 HTV-Silikoninnenschäfte EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.05.19.

24B 24.05.19.0
Zusätze für Hüftschaftsysteme / 

Diagnoseschaft für Hüftex
513,65 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung eines Diagnoseschaftes aus Kunststoff (z.B. Thermo-lyn oder PE) im Zuge der Anfertigung von Hüftexprothesen und 

beinhaltet alle zur Anfertigung notwendigen Arbeiten und Anproben sowie Änderungen im Zuge der Anproben. In der Schaftgrundposition ist immer der erste 

Diagnoseschaft enthalten, zusätzliche Diagnoseschäfte müssen gesondert mit Begründung per KVA beantragt werden.

24B 24.06. Bein

Fuß inklusive Sprunggelenk

24B 24.06.01..

24B 24.06.01.0

Prothesen für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastverteilung, 

Zweischalentechnik

2.061,27 € 00 7% dito 24.06.02.0

24B 24.06.01.1

Prothesen für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastverteilung, 

Rahmentechnik

2.061,27 € 00 7% dito 24.06.02.0

24B 24.06.01.2

Prothesen für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastverteilung, 

geschlossen

2.061,27 € 00 7% dito 24.06.02.0

24B 24.06.02.

24B 24.06.02.0

Prothesen für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastaufnahme, 

Kondylenfassung

2.061,27 € 00 7%

Die Prothese kann wahlweise aus Faserverbundwerkstoff oder Leder oder anderen Kunststoffen gefertigt werden. Sie beinhaltet alle Amputationshöhen die eine 

Versorgung bis zum Knie ermöglichen. Eine notwendige Kondylenbettung ist in der Position eingeschlossen. Die Prothese kann als Schlupfprothese oder auch mit 

einem Verschlusssystem oder Klappe versehen sein. Bei Bedarf ist die Prothese mit allen notwendigen Polsterungen und Bettungen versehen. Die Position 

beinhaltet den Gipsabdruck sowie die Modellarbeiten und die erste Anprobe und gegebenenfalls auch einen Testschaft. Die Position beinhaltet die komplette 

Kosmetik in der notwendigen technischen Ausstattung. Sollten Fuß- oder Gelenkpassteile zum Einsatz kommen werden diese mit EK + 20% angesetzt. Sollten 

weitere Anproben notwendig sein, sind diese mit der Position Anproben mit Begründung per KVA zu beantragen.

24B 24.06.02.1

Prothesen für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastaufnahme, 

Rahmentechnik, Kondylenfassung

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.06.02.0

24B 24.06.02.2

Prothesen für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastaufnahme, 

geschlossen, Kondylenfassung

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.06.02.0

24B 24.06.03.

24B 24.06.03.0

Schaftsysteme für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastverteilung, 

Zweischalentechnik

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.06.02.0

24B 24.06.03.1

Schaftsysteme für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastverteilung, 

Rahmentechnik

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.06.02.0

Prothesen für transmalleoläre Amputation, zur Lastaufnahme

Schaftsysteme für transmalleoläre Amputation, zur Lastverteilung

Zusätze für Hüftschaftsysteme

Prothesen für transmalleoläre Amputation, zur Lastverteilung
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.06.03.2

Schaftsysteme für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastverteilung, 

geschlossen, Kondylenfassung

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.06.02.0

24B 24.06.04.

24B 24.06.04.0

Schaftsysteme für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastaufnahme, 

Zweischalentechnik, 

Kondylenfassung

2.061,27 € 00 7%

Die Prothese kann wahlweise aus Faserverbundwerkstoff oder Leder oder anderen Kunststoffen gefertigt werden. Sie beinhaltet alle Amputationshöhen, die eine 

Versorgung bis zum Knie ermöglichen. Eine notwendige Kondylenbettung ist in der Position eingeschlossen. Die Prothese kann als Schlupfprothese oder auch mit 

einem Verschlusssystem oder Klappe versehen sein. Bei Bedarf ist die Prothese mit allen notwendigen Polsterungen und Bettungen versehen. Die Position 

beinhaltet den Gipsabdruck sowie die Modellarbeiten und zwei Anproben und gegebenenfalls auch einen Testschaft. Die Position beinhaltet die komplette 

Kosmetik in der notwendigen technischen Ausstattung. Sollten Fuß- oder Gelenkpassteile zum Einsatz kommen werden diese mit EK + 20% angesetzt. Sollten 

weitere Anproben notwendig sein sind diese mit der Position Anproben mit Begründung per KVA zu beantragen.

24B 24.06.04.1

Schaftsysteme für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastaufnahme, 

Rahmentechnik, Kondylenfassung

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.06.04.0

24B 24.06.04.2

Schaftsysteme für transmalleoläre 

Amputation, zur Lastaufnahme, 

geschlossen, Kondylenfassung

2.061,27 € 00 7% dito wie 24.06.04.0

24B 24.06.05.

24B 24.06.05.0
Interimsschäfte für transmalleoläre 

Prothesen
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.06.05.1
Diagnoseschäfte für transmalleoläre 

Prothesen
458,30 € 00 7%

24B 24.06.16.

Weichwandinnenschäfte für 

Prothesen für transmalleoläre 

Amputation

24B 24.06.16.0
Weichwandinnenschäfte für 

transmalleoläre Prothesen
339,70 € 00 7%

Unterschenkel

24B 24.06.20.

24B 24.06.20.0
US-Schaftsysteme, geschlossen, 

aus Holz
1.979,19 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff, Holz oder Leder, bei Bedarf mit gefenstertem Schaft sowie einen Testschaft und zwei 

Anproben. Sollten weitere Anproben notwendig sein, können diese mit der Anprobeposition gesondert mit Begründung beantragt werden. Die Prothese wird in 

Schalenbauweise gefertigt.  Die Wahl des notwendigen Schaftsystems obliegt dem Leistungserbringer. Bei Bedarf ist ein Weichenwandinnentrichter zu fertigen 

und zusätzlich zu beantragen. Der Schaft kann auch in Linertechnik gefertigt werden, dann ist die notwendige Linerposition dem KV hinzu zu rechnen. Innerhalb 

der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen, die über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Werden zusätzliche Diagnoseschäfte benötigt, sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KVA mit Begründung zu beantragen. Als Zusatz ist abrechenbar, 

wenn benötigt ein Weichwandinnentrichter.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades.

Bei Bedarf ist die Anfertigung einer Oberschenkelhülse abrechenbar.

24B 24.06.20.1
US-Schaftsysteme, geschlossen, 

aus Leder (gewalkt)
1.979,19 € 00 7% dito wie 24.06.20.0

Schaftsysteme für transmalleoläre Amputation, zur Lastaufnahme

Sonstige Schaftsysteme für transmalleoläre Amputation

US-Schaftsysteme, geschlossen
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.06.20.2001
US-Schaftsysteme, geschlossen, 

aus FVW
1.979,19 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff bei Bedarf mit gefenstertem Schaft sowie einen Testschaft und zwei Anproben. Sollten 

weitere Anproben notwendig sein können diese mit der Anprobeposition mit Begründung per KV beantragt werden. Die Wahl des notwendigen Schaftsystems 

obliegt dem Leistungserbringer. Der Schaft kann auch in Linertechnik gefertigt werden, dann ist die notwendige Linerposition dem KV hinzu zu rechnen. Innerhalb 

der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen, die über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Werden zusätzliche Diagnoseschäfte benötigt sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusätze sind abrechenbar 

wenn benötigt ein Weichwandinnentrichter sowie die notwendige Kosmetik.

Wird die Prothese in Linertechnik gefertigt ist die Liner-Position an zusetzten welche die notwendigen Mehrarbeiten in Linertechnik sowie den Zuschnitt des Liners 

beinhaltet.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades. Bei Bedarf ist 

die Anfertigung einer Oberschenkelhülse abrechenbar.

24B 24.06.20.2001 00.01.090000
Unterschenkelschaft incl. 

Oberschaft, Schalenbauweise
2.319,81 € 00

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff bei Bedarf mit gefenstertem Schaft sowie einen Testschaft und zwei Anproben. Sollten 

weitere Anproben notwendig sein können diese mit der Anprobeposition gesondert mit Begründung beantragt werden. Die Prothese wird in Schalenbauweise aus 

FVW gefertigt und ist mit einem Oberschenkelschaft aus Kunststoff oder Leder versehen. Alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung und Verbindung des 

Oberschaftes sowie die Anbringung der Schienen sind in der Position enthalten. Die notwendigen Schienen für den Oberschaft werden mit EK + 20 % im KV in 

Ansatz gebracht. Die Wahl des notwendigen Schaftsystems obliegt dem Leistungserbringer. Der Schaft kann auch in Linertechnik gefertigt werden, dann ist die 

notwendige Linerposition dem KV hinzu zu rechnen. Innerhalb der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen, die über 5 % 

Umfangsveränderungen aufweisen.

Werden zusätzliche Diagnoseschaft benötigt sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusätze ist abrechenbar, wenn 

benötigt, ein Weichwandinnentrichter.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades.

24B 24.06.20.2001 00.01.100000

Unterschenkelschaft incl. 

kondylenübergreifend als 

wasserfeste Gehhilfe

1.922,10 € 00

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff, einen Testschaft und eine Anprobe. Sollten weitere Anproben notwendig sein können 

diese mit der Anprobeposition gesondert mit Begründung beantragt werden. Die Prothese wird in Schalenbauweise aus FVW gefertigt und ist kondylenübergreifend 

(z.B. KBM) aufgebaut. Wenn notwendig kann eine Oberschenkelhülse gefertigt werden, hierbei ist die Position der Oberschenkelhülse für Badeprothese 

anzusetzen. Alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung und Verbindung der Oberschenkelhülse sowie die Anbringung der Schienen sind in der Position enthalten. 

Die notwendigen Schienen für den Oberschaft werden mit EK + 20 % im KV in Ansatz gebracht. Die Wahl des notwendigen Schaftsystems obliegt dem 

Leistungserbringer. Innerhalb der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie,  die bis zu einer Umfangsveränderung von bis zu 5 % zu gewährleisten ist.

Werden zusätzliche Diagnoseschäfte benötigt, sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusatz ist abrechenbar wenn 

benötigt ein Weichwandinnentrichter.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades. Bei Bedarf ist 

die Anfertigung einer Oberschenkelhülse abrechenbar.

24B 24.06.21.
US-Schaftsysteme, in 

Rahmentechnik

24B 24.06.21.0
US-Schaftsysteme, in 

Rahmentechnik, aus FVW
1.979,19 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff,  bei Bedarf mit gefenstertem Schaft, Kondylenbettung, sowie einen Testschaft und zwei 

Anproben. Sollten weitere Anproben notwendig sein, können diese mit der Anprobeposition gesondert mit Begründung beantragt werden. Die Prothese wird in 

Schalenbauweise gefertigt.  Die Wahl des notwendigen Schaftsystems obliegt dem Leistungserbringer. Bei Bedarf ist ein Weichenwandinnentrichter zu fertigen 

und zusätzlich zu beantragen. Der Schaft kann auch in Linertechnik gefertigt werden, dann ist die notwendige Linerposition dem KV hinzu zu rechnen. Innerhalb 

der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie, die bis zu einer Umfangveränderung von bis zu 5 % zu gewährleisten ist.

Werden zusätzliche Diagnoseschaft benötigt sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusätze ist abrechenbar wenn 

benötigt ein Weichwandinnentrichter.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades.Bei Bedarf ist 

die Anfertigung einer Oberschenkelhülse abrechenbar.

24B 24.06.22.

24B 24.06.22.0
Flexible Innenschäfte aus Kunststoff 

(tiefgezogen)
458,30 € 00 7%

Flexible Innenschäfte für US-Schäfte
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.06.23.

24B 24.06.23.0
Weichwandinnenschäfte 

(Softsocket)
251,60 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle Materialien und Arbeiten zur Herstellung eines Weichwandinnentrichter aus Polstermaterial ( z.B. Tepefom ) oder Gummi mit Bezügen 

wenn notwendig, für Unterschenkelprothesen bei Anfertigung eines Prothesenschaftes.

24B 24.06.24.

Kammerkonstruktionen bei 

Volumenschwankungen für US-

Schaftsysteme

24B 24.06.24.0
Kammerkonstruktionen mit bis zu 

drei Kammern
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.06.25.

24B 24.06.25.0
Interimsschäfte für 

Unterschenkelprothesen
2.204,42 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff bei Bedarf mit Innentrichter, sowie alle notwendigen Testschäfte und Anproben für die Zeit 

von 6 Monaten. Anproben und Arbeiten in Kliniken oder bei Hausbesuchen werden nicht gesondert vergütet sondern sind enthalten. Die Wahl des notwendigen 

Schaftsystems obliegt dem Leitungserbringer. Der Schaft kann auch in Linertechnik gefertigt werden, dann ist der notwendige Liner mit 20% Aufschlag dem KV 

hinzu zu rechnen. Innerhalb der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen die über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Die Struktur und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet und können wahlweise mit 35 % Leihgebühr oder zu 100 % in Ansatz gebracht werden. 

Einzige Ausnahme sind Schaftadapter welche bei Fertigung eingegossen werden und somit voll zu berechnen sind. Die Entscheidung des Angebotes obliegt dem 

Leistungserbringer. Die Entscheidung der Durchführung von Leihsystem oder Komplettkauf obliegt dem Kostenträger. Werden Bauteile, welche in der 

Interimsprothese mit 35 % Leihgebühr angesetzt waren in der endgültigen Versorgung weiterverwendet, sind die restlichen 65 % in Ansatz zu bringen.

24B 24.06.25.1
Interimsschäfte (industrielle 

Anfertigung)
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.06.25.2
Diagnoseschäfte für 

Unterschenkelprothesen
398,30 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung eines Diagnoseschaftes aus Kunststoff Klarsichtmaterial ( z.B. Thermolyn ) im Zuge der Anfertigung von 

Unterschenkelprothesen und beinhaltet alle zur Anfertigung notwendigen Arbeiten und Anproben sowie Änderungen im Zuge der Anproben. In der 

Schaftgrundposition ist immer der erste Diagnoseschaft enthalten, zusätzliche Diagnoseschäfte müssen gesondert mit Begründung per KVA beantragt werden.

24B 24.06.39.

24B 24.06.39.0 OS-Hülsen mit Schienenverbindung

24B 24.06.39.0001
Oberschenkelhülse aus Kunststoff 

ohne Gelenkschienen
598,79 € 00 7%

Diese Position beinhaltet die Herstellung einer Oberschenkelhülse aus Kunststoff, einschließlich Fütterungen und Verkleidungen sowie der Einarbeitung von 

Schienensystemen für Unterschenkelprothesen. In der Position sind alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung enthalten sowie alle Anprobezeiten und 

Modellarbeiten. Die zur Verbindung mit dem UKB Schaft notwendigen Schienen sind mit EK + 20% gesondert zu beantragen.

24B 24.06.39.0001 00.01.110000
Oberschenkelhülse aus Leder ohne 

Gelenkschienen
761,81 € 00 7%

Diese Position beinhaltet die Herstellung einer Oberschenkelhülse aus Leder, einschließlich Fütterungen und Verkleidungen sowie der Einarbeitung von 

Schienensystemen für Unterschenkelprothesen. In der Position sind alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung enthalten sowie alle Anprobezeiten und 

Modellarbeiten. Die zur Verbindung mit dem UKB Schaft notwendigen Schienen sind mit EK + 20% gesondert zu beantragen.

24B 24.06.39.1 Spezielle Schaftsysteme EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.06.39.3
OS-Hülsen mit  Schienenverbindung 

und Tuberaufsitz 
997,50 € 00 7%

Diese Position beinhaltet die Herstellung einer Oberschenkelhülse aus Leder mit ausgearbeitetem Tuberaufsitz incl. Metallverstärkung einschließlich Fütterungen 

und Verkleidungen sowie der Einarbeitung von Schienensystemen für Unterschenkelprothesen. In der Position sind alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung 

enthalten sowie alle Anprobezeiten und Modellarbeiten. Die zur Verbindung mit dem UKB Schaft notwendigen Schienen sind mit EK + 20% gesondert zu 

beantragen.

Oberschenkel

24B 24.06.40.

Weichwandinnenschäfte für US-Schaftsysteme (Softsocket)

Sonstige US-Schaftsysteme

Zusätze für US-Schaftsysteme

Querovale OS-Schaftsysteme, geschlossen
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.06.40.0
Querovale OS-Schaftsysteme, 

geschlossen, aus Holz/Hartschaum
2.409,94 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft querovale Schaftform in Faserverbundwerkstoff oder Holz mit Gießharzarmierung, bei Bedarf mit gefenstertem 

Schaft sowie einen Testschaft und drei Anproben, sowie Gipsabdruck und allen Modellarbeiten. Sollten weitere Anproben notwendig sein, können diese mit der 

Anprobenposition gesondert beantragt werden. Die Wahl des notwendigen Schaftsystems obliegt dem Leistungserbringer. Der Schaftposition ist bei Bedarf die 

Position des flexiblen Innentrichters  hinzuzufügen. Sollte die Prothese in Linertechnik gearbeitet werden ist die Position Liner an zu setzen. Innerhalb der ersten 6 

Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen, die über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Werden zusätzliche Diagnoseschäfte benötigt sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusätze sind abrechenbar 

wenn benötigt einen flexibler Innentrichter sowie die notwendige Kosmetik.

Wird die Prothese in Linertechnik gefertigt ist die Linerposition an zu setzten welche die notwendigen Mehrarbeiten in Linertechnik sowie den Zuschnitt des Liners 

beinhaltet.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades.

24B 24.06.40.1001
Querovale OS-Schaftsysteme, 

geschlossen, aus FVW
2.409,94 € 00 7% dito wie 24.06.40.0

24B 24.06.40.1001 00.01.120000

Oberschenkelschaft oder 

Knieexschaft als wasserfeste 

Gehhilfe

2.189,31 € 00 7%

Diese Position beinhaltet die Herstellung einer Oberschenkelhülse aus Kunststoff flexibel mit der Einarbeitung von wasserfesten Schienensystemen für 

Unterschenkel Badeprothesen. In der Position sind alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung enthalten sowie zwei Anproben und Modellarbeiten. Sollten weitere 

Anproben notwendig sein können diese mit der Anprobeposition gesondert mit Begründung beantragt werden. Die zur Verbindung mit dem UKB Schaft 

notwendigen Schienen sind mit EK + 20% gesondert zu beantragen.

24B 24.06.41.

24B 24.06.41.0
Querovale OS-Schaftsysteme als 

Rahmenschaft, aus FVW
2.409,94 € 00 7% dito 24.06.40.0 jedoch zusätzlich 24.06.46.0

24B 24.06.42.

24B 24.06.42.0
Querovale OS-Schaftsysteme in 

Containertechnik, aus FVW
2.409,94 € 00 7% dito 24.06.40.0 jedoch zusätzlich 24.06.46.0

24B 24.06.43.

24B 24.06.43.0
Längsovale OS-Schaftsysteme, 

geschlossen, aus Holz/Hartschaum
2.734,87 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft längsovale Schaftform in Faserverbundwerkstoff oder Holz mit Gießharzarmierung, bei Bedarf mit gefenstertem 

Schaft sowie einen Testschaft und vier Anproben, sowie Gipsabdruck und allen Modellarbeiten.Sollten weitere Anproben notwendig sein können diese mit der 

Anprobenposition gesondert mit Begründung beantragt werden. Die Wahl des notwendigen Schaftsystems obliegt dem Leistungserbringer. Der Schaftposition ist 

bei Bedarf die Position des flexiblen Innentrichters hinzu zu fügen. Sollte die Prothese in Linertechnik gearbeitet werden ist die Position Liner an zu setzen. 

Innerhalb der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen, die über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Werden zusätzliche Diagnoseschäfte benötigt sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusätze sind abrechenbar 

wenn benötigt einen flexibler Innentrichter sowie die notwendige Kosmetik.

Wird die Prothese in Linertechnik gefertigt, ist die Linerposition an zusetzten welche die notwendigen Mehrarbeiten in Linertechnik sowie den Zuschnitt des Liners 

beinhaltet.

Die Struktur und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades.

24B 24.06.43.1
Längsovale OS-Schaftsysteme, 

geschlossen, aus FVW
2.734,87 € 00 7% dito wie 24.06.43.0

24B 24.06.44.

24B 24.06.44.0
Längsovale OS-Schaftsysteme als 

Rahmenschaft, aus FVW
2.734,87 € 00 7% dito 24.06.43.0 jedoch zusätzlich 24.06.46.0

24B 24.06.45.

24B 24.06.45.0
Längsovale OS-Schaftsysteme in 

Containertechnik, aus FVW
2.734,87 € 00 7% dito 24.06.43.0 jedoch zusätzlich 24.06.46.0

Querovale OS-Schaftsysteme als Rahmenschaft

Querovale OS-Schaftsysteme in Containertechnik

Längsovale OS-Schaftsysteme, geschlossen

Längsovale OS-Schaftsysteme als Rahmenschaft

Längsovale OS-Schaftsysteme in Containertechnik
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.06.46.

24B 24.06.46.0
Flexible Innenschäfte aus Kunststoff 

(tiefgezogen) für OKB /OKB-MAS
280,40 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung eines flexiblen Innenschaftes aus Kunststoff, Containertechnik, Rahmenschaft, für Oberschenkelprothesen, mit allen 

notwendigen Arbeiten zur Herstellung in Verbindung mit der Anfertigung eines Schaftes in längs- oder querovaler Schafttechnik.

24B 24.06.47.

24B 24.06.47.0
Nachpassbare Innenauskleidungen 

für OS-Schaftsysteme
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7% Leistungsbeschreibung wie im Hilfsmittelverzeichnis

24B 24.06.48.

Kammerkonstruktion bei 

Volumenschwankungen für OS-

Schaftsysteme

24B 24.06.48.0
Kammerkonstruktionen mit bis zu 

drei Kammern
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7% Leistungsbeschreibung wie im Hilfsmittelverzeichnis

24B 24.06.49.

24B 24.06.49.0
Interimsschäfte für 

Oberschenkelprothesen
2.972,72 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff bei Bedarf mit Innentrichter, sowie alle notwendigen Testschäfte und Anproben für die Zeit 

von 6 Monaten. Anproben und Arbeiten in Kliniken oder bei Hausbesuchen werden nicht gesondert vergütet sondern sind enthalten. Die Wahl des notwendigen 

Schaftsystems obliegt dem Leitungserbringer. Der Schaft kann auch in Linertechnik gefertigt werden, dann ist der notwendige Liner mit 20% Aufschlag dem KV 

hinzu zu rechnen. Innerhalb der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen die über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Die Struktur und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet und können wahlweise mit 35 % Leihgebühr oder zu 100 % in Ansatz gebracht werden. 

Einzige Ausnahme sind Schaftadapter welche bei Fertigung eingegossen werden und somit voll zu berechnen sind. Die Entscheidung des Angebotes obliegt dem 

Leistungserbringer. Die Entscheidung der Durchführung von Leihsystem oder Komplettkauf obliegt dem Kostenträger. Werden Bauteile, welche in der 

Interimsprothese mit 35 % Leihgebühr angesetzt waren in der endgültigen Versorgung weiterverwendet, sind die restlichen 65 % in Ansatz zu bringen.

24B 24.06.49.1
Diagnoseschäfte, längsoval, für 

Oberschenkelprothesen
398,30 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung eines Diagnoseschaftes aus Kunststoff Klarsichtmaterial (z.B. Thermolyn) im Zuge der Anfertigung von 

Oberschenkelprothesen und beinhaltet alle zur Anfertigung notwendigen Arbeiten und Anproben sowie Änderungen im Zuge der Anproben. In der 

Schaftgrundposition ist immer der erste Diagnoseschaft enthalten, zusätzliche Diagnoseschäfte müssen gesondert mit Begründung per KVA beantragt werden.

24B 24.06.49.2
Diagnoseschäfte, queroval, für 

Oberschenkelprothesen
398,30 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung eines Diagnoseschaftes aus Kunststoff Klarsichtmaterial (z.B. Thermolyn) im Zuge der Anfertigung von 

Oberschenkelprothesen und beinhaltet alle zur Anfertigung notwendigen Arbeiten und Anproben sowie Änderungen im Zuge der Anproben. In der 

Schaftgrundposition ist immer der erste Diagnoseschaft enthalten, zusätzliche Diagnoseschäfte müssen gesondert mit Begründung per KVA beantragt werden.

24B 24.06.49.3

Interimsschäfte (industrielle 

Anfertigung) für 

Oberschenkelprothesen

EK+20%+AZ*54,50€ 00 7% Leistungsbeschreibung wie im Hilfsmittelverzeichnis

24B 24.06.50.

Flexible Innenschäfte für OS-Rahmenschafttechnik

Nachpassbare Innenauskleidung für OS-Schaftsysteme

Sonstige OS-Schaftsysteme

MAS-Schaftsysteme, geschlossen
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.

4

5

PQ

VB
5

HiMi-Pos.-Nr. 7-

Steller

Produktbe-

sonderheit 

(PBS) 
4

Produktart
Vertragspreis 

spectrumK
3

Kennzeichen 

Hilfsmittel
1

Mwst-

Satz in 

%
2

Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.06.50.0
MAS-Schaftsysteme, geschlossen, 

aus FVW
3.225,37 € 00 7%

Die Position beinhaltet einen Prothesenschaft Schaftform in MAS Schafttechnik aus Faserverbundwerkstoff oder Holz mit Gießharzarmierung, bei Bedarf mit 

gefenstertem Schaft so-wie einem Testschaft und vier Anproben, sowie Gipsabdruck und allen Modellarbeiten. Sollten weitere Anproben notwendig sein können 

diese mit der Anprobeposition und Begründung beantragt werden. Die Wahl des notwendigen Schaftsystems obliegt dem Leistungserbringer. Der Schaftposition ist 

bei Bedarf die Position des flexiblen Innentrichters hinzuzufügen. Sollte die Prothese in Linertechnik gearbeitet werden ist die Position Liner an zusetzen. Innerhalb 

der ersten 6 Monate besteht Passformgarantie bis auf Veränderungen, die über 5 % Umfangsveränderungen aufweisen.

Werden zusätzliche Diagnoseschäfte benötigt sind diese mit der Diagnoseschaftposition per KV mit Begründung zu beantragen. Als Zusätze sind abrechenbar 

wenn benötigt ein flexibler Innentrichter sowie die notwendige Kosmetik.

Wird die Prothese in Linertechnik gefertigt, ist die Linerposition an zu setzten welche die notwendigen Mehrarbeiten in Linertechnik sowie den Zuschnitt des Liners 

beinhaltet.

Die Struktur- und Passteile zur Prothese werde mit EK + 20 % berechnet. Die Zuordnung der Passteile erfolgt nach Einstufung des Mobilitätsgrades.

24B 24.06.51.

24B 24.06.51.0
MAS-Schaftsysteme, als 

Rahmenschaft, aus FVW
3.225,37 € 00 7% dito 24.06.50.0

24B 24.06.52.

24B 24.06.52.0
MAS-Schaftsysteme, in 

Containertechnik, aus FVW
3.225,37 € 00 7% dito wie 24.06.50.0

24B 24.06.53.

24B 24.06.53.0 HTV-Silikoninnenschäfte 1.103,10 € 00 7%
Diese Position beinhaltet alle Mehrarbeitszeiten zur Anfertigung eines HTV Schaftsystems bei Oberschenkelprothesen sowie aller Materialien. Die Position kann 

einmal mit Begründung für die Versorgung beim KVA angesetzt werden.

24B 24.06.59.

24B 24.06.59.0 Spezielle Schafttechniken EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.0.
Ohne speziellen 

Anwendungsort/Zusätze

24B 24.99.01.

24B 24.99.01.0
Schaftadapter für US-Prothesen mit 

FVW-Schäften
EK+20% 00 7%

24B 24.99.02.

24B 24.99.02.0
Schaftadapter für OS-Prothesen mit 

FVW-Schäften
EK+20% 00 7%

24B 24.99.03.

24B 24.99.03.0

Schaftansätze für US- und OS-

Prothesen für Holz-

/Hartschaumschäfte

EK+20% 00 7%

24B 24.99.03.1
Adapterschalen für US- und OS-

Prothesen für Tiefziehschäfte
EK+20% 00 7%

24B 24.99.03.2
Schaftadapter für US- und OS-

Prothesen für Linerschäfte
EK+20% 00 7%

24B 24.99.04.

MAS-Schaftsysteme in Containertechnik

Silikoninnenschäfte bei Oberschenkelamputation

MAS-Schaftsysteme als Rahmenschaft

Zusätze für OS-Schaftsysteme

Eingussanker für US-Prothesen

Eingussanker für OS-Prothesen

Schaftansätze und Schaftadapter für US- und OS-Prothesen

Rohr- und Justieradapter für US- und OS-Prothesen
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.99.04.0
Verlängerungsrohre ohne 

Adapteranschluss
EK+20% 00 7%

24B 24.99.04.1 Verlängerungsrohre mit Adapter EK+20% 00 7%

24B 24.99.04.2 Schraubadapter mit Justierung EK+20% 00 7%

24B 24.99.04.3 Justierelemente mit Drehjustierung EK+20% 00 7%

24B 24.99.04.4
Energiespeichernde 

Verbindungselemente
EK+20%+490,50 00 7%

Diese Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zur Einarbeitung, Anprobe und Fertigstellung eines Energierückgewinnenden und Stoßdämpfenden Systems in 

Beinprothesenversorgungen. Mit Einsatz der Position sind alle zusätzlichen Arbeiten abgegolten. Die Position ist bei Bedarf mit Begründung im KVA zu 

beantragen.

24B 24.99.04.5
Energiespeichernde 

Verbindungselemente, hohe Aktivität
EK+20%+490,50 00 7%

Diese Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zur Einarbeitung, Anprobe und Fertigstellung eines Energierückgewinnenden und Stoßdämpfenden Systems in 

Beinprothesenversorgungen. Mit Einsatz der Position sind alle zusätzlichen Arbeiten abgegolten. Die Position ist bei Bedarf mit Begründung im KVA zu 

beantragen.

24B 24.99.04.6 Stoßdämpfende Elemente EK+20%+490,50 00 7%

Diese Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zur Einarbeitung, Anprobe und Fertigstellung eines Energierückgewinnenden und Stoßdämpfenden Systems in 

Beinprothesenversorgungen. Mit Einsatz der Position sind alle zusätzlichen Arbeiten abgegolten. Die Position ist bei Bedarf mit Begründung im KVA zu 

beantragen.

24B 24.99.04.7 Torsionsadapter EK+20% 00 7%

24B 24.99.05.

24B 24.99.05.0

Formgebende 

Prothesenverkleidungen für 

Prothesen aus PE-Schaum

409,09 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung einer Prothesenverkleidung (Kosmetik) für Unter-schenkelprothesen aus Schaumstoff PE-Weichschaum mit 

Kosmetikstrümpfen oder Kunststoffüberzügen einschließlich der dazu notwendigen Materialien und Arbeiten.  Beschichtungen im Spritzverfahren und 

Silikonkosmetiken sind nicht enthalten. Die Pos.24.99.07 Anschlusskappe kommt bei Bedarf hinzu

24B 24.99.05.1

Formgebende 

Prothesenverkleidungen aus PU-

Weichschaum US-Prothesen

409,09 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung einer Prothesenverkleidung (Kosmetik) für Unter-schenkelprothesen aus Schaumstoff PU-Weichschaum mit 

Kosmetikstrümpfen oder Kunststoffüberzügen einschließlich der dazu notwendigen Materialien und Arbeiten.  Beschichtungen im Spritzverfahren und 

Silikonkosmetiken sind nicht enthalten. Die Pos.24.99.07 Anschlusskappe kommt bei Bedarf hinzu

24B 24.99.06.

24B 24.99.06.0001
Formgebende Prothesenverkleidung 

aus PU-Weichschaum Knieex 
439,10 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung einer Prothesenverkleidung (Kosmetik) für Knieexprothesen aus Schaumstoff PU-Weichschaum mit Kosmetikstrümpfen 

oder Kunststoffüberzügen einschließlich der dazu notwendigen Materialien und Arbeiten. Die Pos.24.99.07 Anschlusskappe kommt bei Bedarf hinzu

24B 24.99.06.0 00.01.130000
Formgebende Prothesenverkleidung 

aus PU-Weichschaum OKB 
517,83 € 00 7%

Die Position beinhaltet die Anfertigung einer Prothesenverkleidung (Kosmetik) für Oberschenkelprothesen  aus Schaumstoff PU-Weichschaum mit 

Kosmetikstrümpfen oder Kunststoffüberzügen einschließlich der dazu notwendigen Materialien und Arbeiten. Die Pos.24.99.07 Anschlusskappe kommt bei Bedarf 

hinzu

24B 24.99.06.1

Formgebende 

Prothesenverkleidungen aus PU-

Weichschaum Hüft-Ex-Prothesen 

681,33 € 00 7%
Die Position beinhaltet die Anfertigung einer Prothesenverkleidung (Kosmetik) für Hüftexprothesen aus Schaumstoff PU-Weichschaum mit Kosmetikstrümpfen oder 

Kunststoffüberzügen einschließlich der dazu notwendigen Materialien und Arbeiten. Die Pos.24.99.07 Anschlusskappe kommt bei Bedarf hinzu

24B 24.99.07.

24B 24.99.07.0
Anschlusskappen zur 

Prothesenverkleidung, aus FVW 
162,25 € 00 7%

24B 24.99.07.1

Anschlusskappen zur 

Prothesenverkleidung, aus 

Kunststoff (tiefgezogen) 

162,25 € 00 7%

Formgebende Prothesenaußenverkleidungen für OS- und Hüft-Ex-Prothesen

Zusätze zu Prothesenaußenverkleidungen

Formgebende Prothesenaußenverkleidungen für US-Prothesen
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.99.10.

24B 24.99.10.0 Ventile für US- und OS-Prothesen EK+20% 00 7%

24B 24.99.13.

24B 24.99.13.0 Liner zur Haftvermittlung EK+20%+ 190,75 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zum Einbau von Linerverschlusssystemen und der damit verbundenen Mehrarbeit bei der Anfertigung von 

Schäften. Position ist einsetzbar bei der Anfertigung von Schäften. Bei Nachlieferung von Wechsellinern oder Ersatz-linern ist dieser jeweils nur mit EK + 20% in 

Ansatz zu bringen.

24B 24.99.13.0098 Fließliner bei Nachversorgung EK+20%+ 54,50 € 00 7%

24B 24.99.13.0099 Gelliner bei Nachversorgung EK+20%+ 27,25 € 00 7%

24B 24.99.13.1
Liner zur Haftvermittlung, mit 

distalem Verschluss
EK+20%+190,75 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zum Einbau von Linerverschlusssystemen und der damit verbundenen Mehrarbeit bei der Anfertigung von 

Schäften. Position ist einsetzbar bei der Anfertigung von Schäften. Bei Nachlieferung von Wechsellinern oder Ersatz-linern ist dieser jeweils nur mit EK + 20% in 

Ansatz zu bringen.

24B 24.99.13.2
Liner zur Haftvermittlung, als 

Maßanfertigung
EK+20%+190,75 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zum Einbau von Linerverschlusssystemen und der damit verbundenen Mehrarbeit bei der Anfertigung von 

Schäften. Position ist einsetzbar bei der Anfertigung von Schäften. Bei Nachlieferung von Wechsellinern oder Ersatz-linern ist dieser jeweils nur mit EK + 20% in 

Ansatz zu bringen.

24B 24.99.13.4 Liner zur Haftvermittlung, verstärkt EK+20%+190,75€ 00 7%

Die Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zum Einbau von Linerverschlusssystemen und der damit verbundenen Mehrarbeit bei der Anfertigung von 

Schäften. Position ist einsetzbar bei der Anfertigung von Schäften. Bei Nachlieferung von Wechsellinern oder Ersatz-linern ist dieser jeweils nur mit EK + 20% in 

Ansatz zu bringen.

24B 24.99.14.

24B 24.99.14.0 Liner als Weichteilersatz EK+20%+ 190,75 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zum Einbau von Linerverschlusssystemen und der damit verbundenen Mehrarbeit bei der Anfertigung von 

Schäften. Position ist einsetzbar bei der Anfertigung von Schäften. Bei Nachlieferung von Wechsellinern oder Ersatzlinern ist dieser jeweils nur mit EK + 20% in 

Ansatz zu bringen.

24B 24.99.14.1
Liner als Weichteilersatz, mit 

distalem Verschluss
EK+20%+ 190,75 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zum Einbau von Linerverschlusssystemen und der damit verbundenen Mehrarbeit bei der Anfertigung von 

Schäften. Position ist einsetzbar bei der Anfertigung von Schäften. Bei Nachlieferung von Wechsellinern oder Ersatzlinern ist dieser jeweils nur mit EK + 20% in 

Ansatz zu bringen.

24B 24.99.14.2
Liner als Weichteilersatz, als 

Maßanfertigung
EK+20%+ 190,75 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zum Einbau von Linerverschlusssystemen und der damit verbundenen Mehrarbeit bei der Anfertigung von 

Schäften. Position ist einsetzbar bei der Anfertigung von Schäften. Bei Nachlieferung von Wechsellinern oder Ersatzlinern ist dieser jeweils nur mit EK + 20% in 

Ansatz zu bringen.

24B 24.99.14.4 Liner als Weichteilersatz, verstärkt EK+20%+ 190,75 € 00 7%

Die Position beinhaltet alle notwendigen Arbeiten zum Einbau von Linerverschlusssystemen und der damit verbundenen Mehrarbeit bei der Anfertigung von 

Schäften. Position ist einsetzbar bei der Anfertigung von Schäften. Bei Nachlieferung von Wechsellinern oder Ersatzlinern ist dieser jeweils nur mit EK + 20% in 

Ansatz zu bringen.

24B 24.99.15.

24B 24.99.15.0
Verschlusskonstruktionen, 

Raster/Pin
Ek+20% 00 7%

24B 24.99.15.3 Einziehsets, modular (Zugschnur) Ek+20% 00 7%

24B 24.99.15.4 Proximale Befestigungshüllen Ek+20% 00 7%

24.99.16.

24B 24.99.16.0 Anziehhilfe/Silikonspray EK+85% 00 7%

Abrechnungspositionen für Linerzubehör

Liner als Weichteilersatz für US- und OS-Schaftsysteme

Verschlüsse für Liner für US- und OS-Schaftsysteme

Ventile für US- und OS-Prothesen 

Liner zur Haftvermittlung für US- und OS-Schaftsysteme
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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2

Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.99.16.1
Baumwollstrumpf mit Öffnung für 

Distalanschluss
EK+85% 00 7%

24B 24.99.16.2
Nylonstrumpf mit Öffnung für 

Distalanschluss
EK+85% 00 7%

24B 24.99.16.3
Frotteestrumpf mit Öffnung für 

Distalanschluss
EK+85% 00 7%

24.99.17.

24B 24.99.17.0 Stumpfstrümpfe aus Baumwolle EK+85% 00 7%

24B 24.99.17.1 Stumpfstrümpfe aus Nylon EK+85% 00 7%

24B 24.99.17.2 Stumpfstrümpfe aus Frottee EK+85% 00 7%

24.99.18.

24B 24.99.18.0
Anziehstrumpf aus gleitfähigem 

Textilmaterial
EK+85% 00 7%

24B 24.99.19.

Liner zur Haftvermittlung und bei 

Phantomschmerz für US- und OS-

Schaftsysteme

24B 24.99.19.0
Liner zur Haftvermittlung bei 

Phantomschmerz
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.19.1

Liner zur Haftvermittlung bei 

Phantomschmerz, mit distalem 

Verschluss

EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.19.2

Liner zur Haftvermittlung bei 

Phantomschmerz, als 

Maßanfertigung

EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.19.4
Liner zur Haftvermittlung bei 

Phantomschmerz, verstärkt
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.20.

Liner als Weichteilersatz und bei 

Phantomschmerz für US- und OS-

Schaftsysteme

24B 24.99.20.0
Liner als Weichteilersatz bei 

Phantomschmerz
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.20.1

Liner als Weichteilersatz bei 

Phantomschmerz, mit distalem 

Verschluss

EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.20.2

Liner als Weichteilersatz bei 

Phantomschmerz, als 

Maßanfertigung

EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.20.4
Liner als Weichteilersatz bei 

Phantomschmerz, verstärkt
EK+20%+AZ*54,50€ 00 7%

24B 24.99.99.
Abrechnungspositionen für 

Beinprothesen

24B 24.99.99.0
Abrechnungspositionen für 

Zubehör

24B 24.99.99.0001
Stumpfendbelastungskissen aus PU-

Schaum US-Prothese
69,50 € 00 7%

24B 24.99.99.0002
Stumpfendbelastungskissen aus PU-

Schaum Knieexartikulationsprothese
96,75 € 00 7%

24B 24.99.99.0003
Stumpfendbelastungskissen aus PU-

Schaum OS-Prothese
69,50 € 00 7%

Abrechnungspositionen für Stumpfstrümpfe

Abrechnungspositionen für Anziehhilfen für OS-Prothesen
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Vertragspreis 
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2

Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.99.99.1
Abrechnungspositionen für 

Verbrauchsmaterial

24B 24.99.99.1001

Zubehör für Prothesenträger wie 

Anziehilfen, Kosmetikstrümpfe, 

Trikotschlauchbinden, Kniekappen, 

Prothesenhaltebandagen, 

Austauschventile, Austauschpin, 

Silkonpad, Pneumatische 

Stumpfbettungen usw.

EK+85% 00 7%

24B 24.99.99.2
Abrechnungspositionen für 

Zuschläge/Zusätze

24B 24.99.99.2001 unbesetzt ehemals Probeversorgung mit mikroprozessorgesteuerten Kniegelenksystemen, siehe unter 24.04.45 *

24B 24.99.99.2002
zusätzlich notwendige Anproben bei 

Beinprothesen
109,00 € 00 7%

24B 24.99.99.4

Wartung 

mikroprozessorgesteuerter 

Kniegelenksysteme

24B 24.99.99.4001

Wartungspauschale 

mikroprozessorgesteuerter 

Kniegelenksysteme

EK+20%+490,50 € 15 19%

Die Wartung von Funktionsteilen mit mikroprozessgesteuerten Funktionen (z.B. C-Leg) erfolgt nach Herstellervorgaben. Die vom Leistungserbringer anzusetzende

Wartungspauschale enthält alle Arbeiten für den Service, Ausbau, Einbau und Einstellung des Ersatzkniegelenkes, Einsenden, Rücksendung, Einbau und

Einstellung des Ursprungkniegelenkes inklusive aller Montagen.

24B 24.99.99.3 Instandsetzungen

24B 24.99.99.3001 Montage, Moduar-Prothese 27,25 € 01 19%

24B 24.99.99.3002
Reparaturen am Fußsystem mit 

abnehmbarer Fußschale 
EK+20%+27,25 € 01 19%

24B 24.99.99.3003 Reparaturen am Gelenkfuß EK+20%+40,88 € 01 19%

24B 24.99.99.3004 Gelenk-Rep.-Kniegelenke EK+20%+54,50 € 01 19%

24B 24.99.99.3005 Gelenk-Rep.-Hüftgelenke EK+20%+65,40 € 01 19%

24B 24.99.99.3006
Überprüfung und/oder Veränderung 

des dyn. Aufbaus US-Prothese
40,88 € 01 19%

24B 24.99.99.3007

Überprüfung und/oder Veränderung 

des dyn. Aufbaus 

Knieexartikulationsprothese

54,50 € 01 19%

24B 24.99.99.3008
Überprüfung und/oder Veränderung 

des dyn. Aufbaus OS-Prothese
54,50 € 01 19%

24B 24.99.99.3009 Schaft verengen US-Prothese 95,75 € 01 19%

24B 24.99.99.3010
Schaft verengen 

Knieexartikulationsprothese
95,75 € 01 19%

24B 24.99.99.3011 Schaft verengen OS-Prothese 123,00 € 01 19%

24B 24.99.99.3012 Schaft erweitern US-Prothese 65,40 € 01 19%

24B 24.99.99.3013
Schaft erweitern 

Knieexartikulationsprothese
81,75 € 01 19%

24B 24.99.99.3014 Schaft erweitern OS-Prothese 114,45 € 01 19%

24B 24.99.99.3015
Formgebende Prothesenverlkleidung 

aus PU Weichschaum US-Prothese
409,09 € 01 19%

* Position 24.99.99.2001 wurde aufgrund 3. Protokollnotiz geändert
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.99.99.3016

Formgebende Prothesenverlkleidung 

aus PU Weichschaum 

Knieexartikulations-Prothese

439,10 € 01 19%

24B 24.99.99.3017
Formgebende Prothesenverlkleidung 

aus PU Weichschaum OS-Prothese
517,83 € 01 19%

24B 24.99.99.3018
Anschlusskappe zur 

Prothesenverkleidung aus FVW
162,25 € 01 19%

24B 24.99.99.3019
Instandsetzung Prothesenüberzug 

(Strumpf) US-Prothese
20,35 € 01 19%

24B 24.99.99.3020

Instandsetzung Prothesenüberzug 

(Strumpf) 

Knieexartikulationsprothese

23,11 € 01 19%

24B 24.99.99.3021
Instandsetzung Prothesenüberzug 

(Strumpf) OS-Prothese
23,11 € 01 19%

24B 24.99.99.3022
Instandsetzung Prothesenüberzug 

(Spritzverfahren) US-Prothese
213,50 € 01 19%

24B 24.99.99.3023

Instandsetzung Prothesenüberzug 

(Spritzverfahren) 

Knieexartikulationsprothese

223,50 € 01 19%

24B 24.99.99.3024
Instandsetzung Prothesenüberzug 

(Spritzverfahren) OS-Prothese
278,00 € 01 19%

24B 24.99.99.3025
Instandsetzung der formgebenden 

Prothesenverkleidung US-Prothese
81,75 € 01 19%

24B 24.99.99.3026

Instandsetzung der formgebenden 

Prothesenverkleidung 

Knieexartikulationsprothese

109,00 € 01 19%

24B 24.99.99.3027
Instandsetzung der formgebenden 

Prothesenverkleidung OS-Prothese
109,00 € 01 19%

24B 24.99.99.3028 Flex-Schaft Montage 18,00 € 01 19%

24B 24.99.99.3029
Montage, Reinigung und 

Rep.distaler Verschluss-Systeme 
EK+20%+40,88 € 01 19%

24B 24.99.99.3030 Ersatzteile EK+20% 01 19%

24B 24.99.99.3031
externe Rep.-Leistung Aufschlag 

gedeckelt bei 150.-€ max. 
EK+20%+109,00 € 01 19%

24B 24.99.99.3032

Weichwand-Innenschaft bei 

vorhandenem Gipsmodell US-

Prothese

306,10 € 01 19%

24B 24.99.99.3033

Weichwand-Innenschaft bei 

vorhandenem Gipsmodell 

Knieexartikulationsprothese

421,45 € 01 19%

24B 24.99.99.3034

Richtarbeiten = kleinere Geräusche 

beseitigen; Klebearbeiten an der 

formgebenden 

Prothesenverkleidungen, dem 

Ventilschaft oder 

Anschlussskappen; Schweiß- und 

Lötarbeiten; 

40,88 € 01 19%

24B 24.99.99.3035
Teilweise Fütterungen oder 

Schaftausbesserungen 
64,50 € 01 19%

24B 24.99.99.3036 Komplette Fütterungen 134,00 € 01 19%
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Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.99.99.3037

Näh-, Befestigungs- und 

Einfassarbeiten sowie Gurte, 

Senkel, Gelenkschützer, Schutzbe-

kleidungen und Abdichten oder 

Ähnliches 

EK+20%+40,88 € 01 19%

24B 24.99.99.3038
Tragegurten aller Art (Becken oder 

Schulter) 
97,75 € 01 19%

24B 24.99.99.3039
Bänder, Bügel, Metallverstärkungen 

incl. Grundstoffe 
66,50 € 01 19%

24B 24.99.99.3040

Systemschienenmontage befestigen 

und anrichtenvon Schienen oder 

Schienenteilen pro Stück 

EK+20%+109,00 € 01 19%

24B 24.99.99.3041

Sonderarbeiten nach Zeitaufwand 

Stundenverrechnungssatz incl. 

Verteilzeiten 

EK+20%+AZ*54,50€ 01 19%

24B 24.99.99.3042 Druckstellen beseitigen EK+20%+AZ*54,50€ 01 19%

Passteile

24.03. Fuß

24A 24.03.20.

Prothesenfüße ohne 

Gesamtbeweglichkeit 

(Modulbauweise) 

24A 24.03.20.0
Gelenklose Prothesenfüße mit 

Abrollwiderstand
EK+20% 00 7%

24A 24.03.20.1
Gelenklose Prothesenfüße mit 

Energierückgabe im Vorfuß
EK+20% 00 7%

24A 24.03.21.

Prothesenfüße mit geringer 

Gesamtbeweglichkeit 

(Modulbauweise) 

24A 24.03.21.0
Gelenkige Prothesenfüße mit 

Plantarflexion und Abrollwiderstand
EK+20% 00 7%

24A 24.03.21.1

Gelenkige Prothesenfüße mit Dorsal- 

o. Plantarflexion und 

Energierückgabe im Vorfuß

EK+20% 00 7%

24A 24.03.22.

Prothesenfüße mit mittlerer 

Gesamtbeweglichkeit 

(Modulbauweise) 

24A 24.03.22.0
Gelenkige Prothesenfüße mit 

Energierückgabe im Vorfuß
EK+20% 00 7%

24A 24.03.22.1

Gelenkige Prothesenfüße mit 

Energierückgabe im Vorfuß und an 

der Ferse

EK+20% 00 7%

24A 24.03.23.

Prothesenfüße mit hoher 

Gesamtbeweglichkeit 

(Modulbauweise) 

24A 24.03.23.0
Mehrachsig bewegliche 

Prothesenfüße
EK+20% 00 7%

24A 24.03.23.1

Mehrachsig bewegliche 

Prothesenfüße mit Energierückgabe 

im Vorfuß

EK+20% 00 7%
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2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24A 24.03.23.2

Mehrachsig bewegliche 

Prothesenfüße mit Energierückgabe 

an der Ferse

EK+20% 00 7%

24A 24.03.23.3

Mehrachsig bewegliche 

Prothesenfüße mit Energierückgabe 

im Vorfuß und an der Ferse

EK+20% 00 7%

24A 24.03.24.
Zusätze zu Prothesenfüßen 

(Modulbauweise) 

24A 24.03.24.0
Zusätze zu Prothesenfüßen 

(Modulbauweise)
EK+20% 00 7%

24A 24.03.30.

Prothesenfüße ohne 

Gesamtbeweglichkeit 

(Schalenbauweise) 

24A 24.03.30.0
Gelenklose Prothesenfüße mit 

Abrollwiderstand
EK+20% 00 7%

24A 24.03.30.1
Gelenklose Prothesenfüße mit 

Energierückgabe im Vorfuß
EK+20% 00 7%

24A 24.03.31.

Prothesenfüße mit geringer 

Gesamtbeweglichkeit 

(Schalenbauweise) 

24A 24.03.31.0
Gelenkige Prothesenfüße, 

Plantarflexion mit Abrollwiderstand
EK+20% 00 7%

24A 24.03.32.

Prothesenfüße mit mittlerer 

Gesamtbeweglichkeit 

(Schalenbauweise) 

24A 24.03.32.0
Gelenkige Prothesenfüße mit 

Energierückgabe im Vorfuß
EK+20% 00 7%

24A 24.03.33.

Prothesenfüße mit hoher 

Gesamtbeweglichkeit 

(Schalenbauweise) 

24A 24.03.33.0
Mehrachsig bewegliche 

Prothesenfüße
EK+20% 00 7%

24A 24.03.39.
Zusätze für Prothesenfüße 

(Schalenbauweise) 

24A 24.03.39.0
Zusätze für Prothesenfüße 

(Schalenbauweise)
EK+20% 00 7%

24B 24.03.40.
Prothesenfußanschlussstücke, 

gelenklos 

24B 24.03.40.0
Prothesenfußanschlussstücke, 

gelenklos
EK+20% 00 7%

24B 24.03.41. Prothesenfußgelenke, einachsig 

24B 24.03.41.0 Prothesenfußgelenke, einachsig EK+20% 00 7%

24B 24.03.42.
Prothesenfußgelenke, 

mehrachsig 

24B 24.03.42.0 Prothesenfußgelenke, mehrachsig EK+20% 00 7%

24B 24.03.43.
Prothesenfußanschlussstücke, 

gelenklos (Schalenbauweise) 

24B 24.03.43.0
Prothesenfußanschlussstücke, 

gelenklos (Schalenbauweise)
EK+20% 00 7%

24B 24.03.44.
Prothesenfußanschlussstücke, 

einachsig (Schalenbauweise) 
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.

4
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VB
5

HiMi-Pos.-Nr. 7-

Steller

Produktbe-

sonderheit 

(PBS) 
4

Produktart
Vertragspreis 

spectrumK
3

Kennzeichen 

Hilfsmittel
1

Mwst-

Satz in 

%
2

Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.03.44.0
Prothesenfußanschlussstücke, 

einachsig (Schalenbauweise)
EK+20% 00 7%

24B 24.03.45.
Prothesenfußanschlussstücke, 

mehrachsig (Schalenbauweise) 

24B 24.03.45.0
Prothesenfußanschlussstücke, 

mehrachsig (Schalenbauweise)
EK+20% 00 7%

24B 24.04. Knie

24B 24.04.20.

Gesperrte 

Knieexartikulationspassteile 

(Modulbauweise)

24B 24.04.20.0

Polyzentrische 

Knieexartikulationsgelenke mit 

permanenter Kniesperre

EK+20% 00 7%

24B 24.04.21.

Polyzentrische 

Knieexartikulationspassteile 

(Modulbauweise)

24B 24.04.21.0

Polyzentrische 

Knieexartikulationsgelenke mit 

mech. Streckunterstützung

EK+20% 00 7%

24B 24.04.21.1

Polyzentrische 

Knieexartikulationsgelenke mit 

Gehgeschwindigkeitsanpassung

EK+20% 00 7%

24B 24.04.21.2

Polyzentrische 

Knieexartikulationsgelenke mit 

Gehgeschwindigkeitsanpassung und 

Bouncy

EK+20% 00 7%

24B 24.04.21.3

Polyzentrische 

Knieexartikulationsgelenke mit 

Gehgeschwindigkeitseinstellung

EK+20% 00 7%

24B 24.04.40.
Gesperrte Kniepassteile 

(Modulbauweise)

24B 24.04.40.0
Monozentrische Kniegelenke mit 

permanenter Kniesperre
EK+20% 00 7%

24B 24.04.40.1

Monozentrische Kniegelenke mit 

zuschaltbarer Sperre und 

mechanischer Streckunterstützung

EK+20% 00 7%

24B 24.04.40.2

Monozentrische Kniegelenke mit 

Sperre, 

Gehgeschwindigkeitseinstellung und 

Bremse

EK+20% 00 7%

24B 24.04.40.3
Polyzentrische Kniegelenke mit 

permanenter Sperre
EK+20% 00 7%

24B 24.04.40.4

Polyzentrische Kniegelenke mit 

zuschaltbarer Sperre und 

mechanischer Streckunterstützung

EK+20% 00 7%

24B 24.04.41.
Monozentrische Kniepassteile 

(Modulbauweise)

24B 24.04.41.0

Monozentrische Kniegelenke mit 

mechanischer Streckunterstützung 

(Vorbringer)

EK+20% 00 7%
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.

4

5

PQ

VB
5

HiMi-Pos.-Nr. 7-

Steller

Produktbe-

sonderheit 

(PBS) 
4

Produktart
Vertragspreis 

spectrumK
3

Kennzeichen 

Hilfsmittel
1

Mwst-

Satz in 

%
2

Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.04.41.1
Monozentrische Kniegelenke mit 

Gehgeschwindigkeitsanpassung
EK+20% 00 7%

24B 24.04.41.2

Monozentrische Kniegelenke mit 

Gehgeschwindigkeitsanpassung und 

Standphasensteuerung

EK+20% 00 7%

24B 24.04.42.
Polyzentrische Kniepassteile 

(Modulbauweise)

24B 24.04.42.0

Polyzentrische Kniegelenke mit 

mechanischer Streckunterstützung 

(Vorbringer)

EK+20% 00 7%

24B 24.04.42.1
Polyzentrische Kniegelenke mit 

Gehgeschwindigkeitseinstellung
EK+20% 00 7%

24B 24.04.42.2

Polyzentrische Kniegelenke mit 

Gehgeschwindigkeitsanpassung und 

Standphasensteuerung

EK+20% 00 7%

24B 24.04.42.3

Polyzentrische Kniegelenke mit 

Gehgeschwindigkeitsanpassung und 

Bouncy

EK+20% 00 7%

24B 24.04.43.
Lastabhängige Bremskniegelenke 

(Modulbauweise)

24B 24.04.43.0
Bremskniegelenke mit mechanischer 

Streckunterstützung (Vorbringer)
EK+20% 00 7%

24B 24.04.43.1
Bremskniegelenke mit 

Gehgeschwindigkeitseinstellung
EK+20% 00 7%

24B 24.04.43.2
Bremskniegelenke mit 

Gehgeschwindigkeitsanpassung
EK+20% 00 7%

24B 24.04.43.3

Bremskniegelenke mit 

Gehgeschwindigkeitsanpassung und 

Bouncy

EK+20% 00 7%

24B 24.04.44.

Kniegelenke mit 

Standphasenbeugung 

(uneingeschränkt) 

(Modulbauweise)

24B 24.04.44.0

Kniegelenke mit 

Standphasenbeugung und 

Gehgeschwindigkeitsanpassung

EK+20% 00 7%

24B 24.04.45.

In Echtzeit regelbare, 

computergesteuerte 

Kniegelenksysteme *

24B 24.04.45.0

Kniegelenke mit 

computergesteuerter Standphase 

außer multisensoriellen 

Kniegelenksysteme

EK+1900,00 € 00 7% Der Versorgung vorgeschaltet ist eine Probeversorgung (s. Position 24.04.45.0999)

24B 24.04.45.1

Kniegelenke mit 

computergesteuerter Stand- und 

Schwungphase außer 

multisensoriellen 

Kniegelenksysteme

EK+1900,00 € 00 7%
Der Versorgung vorgeschaltet ist eine Probeversorgung (s. Position 24.04.45.0999).

Gesondert geregelt werden die Positionen 24.04.45.1999, 24.04.45.1998 und 24.04.45.1997.

* Der 6-Steller 24.04.45 wurde gemäß 3. Protokollnotiz neu gefasst. Es gelten die nachfolgend aufgeführten Positionen
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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Steller

Produktbe-

sonderheit 

(PBS) 
4

Produktart
Vertragspreis 

spectrumK
3

Kennzeichen 

Hilfsmittel
1

Mwst-

Satz in 

%
2

Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.04.45.1999
Multisensorielles Kniegelenksystem 

ohne Torsionsadapter 
36.614,75 € 00 7%

Multisensorielles Kniegelenksystem mit elektronisch geregelter lageabhängiger Stand- und Schwungphase, computergestützter Aufbaukontrolle und mind. fünf 

funktionserweiternden Zusatzfunktionen für die situationsgerechte Alltagsnutzung ohne Torsionsadapter (keine Salzwasserbeständigkeit).

Zusatzfunktionen: Vorflektiertes Auftreten, elektronisch geregeltes und begrenztes Yielding, geometrische Schwungphasenauslösung, physiologische 

Schwungphasenregelung, Übersteigen von Hindernissen, intuitive Steh- und Sitzfunktion, alternierendes Treppaufgehen, sicherndes Rückwärtsgehen, 

computerunterstützte Aufbauoptimierung.

Versorgung beinhaltet das Kniegelenksystem inkl. Kniepassteil, Ladegerät, Netzteil, Fernbedienung und Rohradapter, Garantie und Monatsservice nach 

Herstellervorgabe, die Adaption des Patienten an das System sowie die regelmäßige Kontrolle des Patienten mit den jeweiligen Justierungen, Abstimmungen und 

Nachpassarbeiten mindestens 1 mal pro Monat für gesamt 6 Monate und einer weiteren Prüfung nach 9 Monaten. Bei jeder Überprüfung wird eine statische 

Aufbaumessung vorgenommen und dokumentiert. Folgende Positionen können zusätzlich abgerechnet werden: Schaft, Prothesenfuß und Kosmetik.

Der Leistungserbringer erstellt gemäß Anlage 11 eine vergleichende Videodokumentation, aus der die gelenkrelevanten Bewegungsabläufe ersichtlich werden, 

welche den Gebrauchsvorteil des multisensoriellen Kniegelenkes belegen. Auf Anfrage der Krankenkasse reicht der Leistungserbringer diese auf dem Postweg ein. 

Die Videodokumentation kann nur mit Einverständnis des Versicherten erfolgen.

Der Versorgung vorgeschaltet ist eine Probeversorgung (s. Position 24.04.45.1997)

24B 24.04.45.1998
Multisensorielles Kniegelenksystem 

mit Torsionsadapter 
37.454,75 € 00 7%

Multisensorielles Kniegelenksystem mit elektronisch geregelter lageabhängiger Stand- und Schwungphase, computergestützter Aufbaukontrolle und mind. fünf 

funktionserweiternden Zusatzfunktionen für die situationsgerechte Alltagsnutzung mit Torsionsadapter (keine Salzwasserbeständigkeit).

Zusatzfunktionen: Vorflektiertes Auftreten, elektronisch geregeltes und begrenztes Yielding, geometrische Schwungphasenauslösung, physiologische 

Schwungphasenregelung, Übersteigen von Hindernissen, intuitive Steh- und Sitzfunktion, alternierendes Treppaufgehen, sicherndes Rückwärtsgehen, 

computerunterstützte Aufbauoptimierung.

Versorgung beinhaltet das Kniegelenksystem inkl. Kniepassteil, Ladegerät, Netzteil, Fernbedienung und Rohradapter mit Torsion, Garantie und Monatsservice 

nach Herstellervorgabe, die Adaption des Patienten an das System sowie die regelmäßige Kontrolle des Patienten mit den jeweiligen Justierungen, Abstimmungen 

und Nachpassarbeiten mindestens 1 mal pro Monat für gesamt 6 Monate und einer weiteren Prüfung nach 9 Monaten. Bei jeder Überprüfung wird eine statische 

Aufbaumessung vorgenommen und dokumentiert. Folgende Positionen können zusätzlich abgerechnet werden: Schaft, Prothesenfuß und Kosmetik.

Der Leistungserbringer erstellt gemäß Anlage 11 eine vergleichende Videodokumentation, aus der die gelenkrelevanten Bewegungsabläufe ersichtlich werden, 

welche den Gebrauchsvorteil des multisensoriellen Kniegelenkes belegen. Auf Anfrage der Krankenkasse reicht der Leistungserbringer diese auf dem Postweg ein. 

Die Videodokumentation kann nur mit Einverständnis des Versicherten erfolgen.

Der Versorgung vorgeschaltet ist eine Probeversorgung (s. Position 24.04.45.1997)

24B 24.04.45.0999

Probeversorgung 

Mikroprozessorgesteuerte 

Kniegelenksysteme ohne 

multisensorielles Kniegelenksystem

EK+20%+626,75 € 20 7%

Diese Position kann beim Test einer Prothesenversorgung mit mikroprozessorgesteuerten Kniegelenksystemen angesetzt werden. Die Pauschale umfasst die 

Beratung, Service, Fertigung und Anpassung.

Das mikroprozessorgesteuerte Kniegelenksystem wird dem Versicherten mindestens für eine Woche zur Verfügung gestellt. Die Mietkosten werden mit EK+20 % 

pro Leihwoche in Ansatz gebracht.

Sollte die endgültige Versorgung durchgeführt werden, können 350,00 Euro Arbeitskosten dieser Position in Abzug gebracht werden. Die Mietkosten (EK+20%) 

werden vollumfänglich auf den Endpreis angerechnet.

Wird die Versorgung mit einem konventionellen Kniegelenksystem durchgeführt verbleibt der Betrag beim Leistungserbringer.

24B 24.04.45.1997
Probeversorgung Multisensorielles 

Kniegelenksystem
EK+20%+980,00 € 20 7%

Diese Position kann beim Test einer Prothesenversorgung mit multisensoriellen Kniegelenksystemen angesetzt werden.

Eigenschaften des Multisensoriellen Kniegelenksystems: elektronisch geregelte lageabhängige Stand- und Schwungphase, computergestützte Aufbaukontrolle, 

mindestens fünf funktionserweiternde Zusatzfunktionen für situationsgerechte Alltagsnutzung

Das multisensorielle Kniegelenksystem wird dem Versicherten mindestens eine Woche zur Verfügung gestellt. Die Mietkosten werden mit EK+20% pro Leihwoche 

in Ansatz gebracht.

Sollte die endgültige Versorgung mit dem multisensoriellen Kniegelenksystem erfolgen, werden die Arbeitskosten von 475,00 € in Abzug gebracht. Die Mietkosten 

(EK+20%) werden vollumfänglich auf den Endpreis angerechnet.

Wird die Versorgung mit einem konventionellen Kniegelenksystem durchgeführt, verbleibt der Betrag beim Leistungserbringer.

24B 24.04.50.
Gesperrte Kniepassteile 

(Schalenbauweise)

24B 24.04.50.0
Monozentrische Kniegelenke mit 

permanenter Kniesperre
EK+20% 00 7%

24B 24.04.50.1

Wasserfeste, monozentrische 

Kniegelenke mit permanenter 

Kniesperre

EK+20% 00 7%
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Preisblatt zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V  - OT-Vertrag vom 10.09.2012 inklusive der Protokollnotizen 1-3 + der 1. Änderungsvereinbarung

Preisblatt* zur Anlage 3c PG 24 Beinprothesen zum Rahmenvertrag nach § 127 Abs. 2 SGB V - OT-Vertrag vom 10.09.2012
* in der Version vom 01.03.2016

1

2 Die MWSt Der Mehrwertsteuersatz (MwSt.-Satz) kann innerhalb einer Produktart variieren. Der Leistungserbringer hat diese zu prüfen und darf nur die rechtsverbindliche MWSt. abrechnen.

3 AZ steht für Arbeitszeit und wird in Stunden angegeben. Der Stundenverrechnungssatz beträgt 54,50 Euro netto.
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4

Produktart
Vertragspreis 
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3
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Hilfsmittel
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%
2

Leistungsbeschreibung

Die Punkte dienen der besseren Lesbarkeit und müssen nicht zwingend im eKV-Verfahren bzw. Abrechnungsverfahren angegeben werden.

Abrechnungspositionen des Hilfsmittelverzeichnisses für Zubehör, Ausstattungsdetails oder Zurichtungen werden gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V keinem PQ-Versorgungsbereich zugeordnet. Sie werden wie die jeweiligen Basisprodukte behandelt. 

Das Kennzeichen Hilfsmittel kann von der Angabe in der Preistabelle abweichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, das Kennzeichen gemäß den Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 302 SGB V entsprechend der Versorgung bei der 

Abrechnung anzugeben.

24B 24.04.51.
Monozentrische Kniepassteile 

(Schalenbauweise)

24B 24.04.51.0 Monozentrische Kniegelenke EK+20% 00 7%

24B 24.04.51.1
Monozentrische Kniegelenke mit 

mechanischer Streckunterstützung
EK+20% 00 7%

24B 24.04.52.
Polyzentrische Kniepassteile 

(Schalenbauweise)

24B 24.04.52.0

Polyzentrische Kniegelenke mit 

mechanischer Streckunterstützung 

(Vorbringer)

EK+20% 00 7%

24B 24.04.53.
Bremskniegelenke 

(Schalenbauweise)

24B 24.04.53.0
Bremskniegelenke mit mechanischer 

Streckunterstützung (Vorbringer)
EK+20% 00 7%

24B 24.05. Hüfte

24B 24.05.20.

Prothesenhüftgelenke, 

mechanische 

Streckunterstützung, 

monozentrisch

24B 24.05.20.0

Prothesenhüftgelenke mit 

mechanischer Streckunterstützung, 

monozentrisch

EK+20% 00 7%

24B 24.05.21.
Prothesenhüftgelenke mit 

Feststellung, monozentrisch

24B 24.05.21.0
Prothesenhüftgelenke mit 

Feststellung, monozentrisch
EK+20% 00 7%

24B 24.05.22.

Prothesenhüftgelenke, 

mechanische 

Streckunterstützung, 

polyzentrisch

24B 24.05.22.0

Prothesenhüftgelenke mit 

mechanischer Streckunterstützung, 

polyzentrisch

EK+20% 00 7%
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